
5. Ministerrat beschließt Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern 
(LEP) zum Zivilen Luftverkehr in der Region München / Zeil: „Sonderflughafen 
Oberpfaffenhofen bleibt reiner Werks- und Forschungsflughafen / Eine weitere Öffnung 
kommt nicht mehr in Betracht" 
 
Mit der heute beschlossenen Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms soll 
sichergestellt werden, dass der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in seinem Status und 
Bestand als reiner Werks- und Forschungsflughafen gesichert wird. Bayerns Verkehrsminister 
Martin Zeil: „Eine Öffnung des Sonderflughafen für zusätzliche Verkehre, insbesondere den 
Geschäftsreiseflugverkehr, kommt ausdrücklich nicht mehr in Betracht. Wir wirken mit dieser 
Regelung einer schleichenden Entwicklung zu einem Verkehrsflughafen entgegen." Damit 
wird die entsprechende Vereinbarung des Bayerischen Koalitionsvertrags umgesetzt. Die 
beschlossene Änderung ersetzt die Regelung des LEP aus dem Jahr 2006, nach der der 
Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in seinem Bestand gesichert und die Möglichkeit für einen 
bedarfsgerechten Ausbau und für die Nutzung durch den Geschäftsreiseflugverkehr offen 
gehalten werden sollte. 
 
Durch die Teilfortschreibung wird zudem festgelegt, dass in der Region München zusätzlich 
zur bestehenden zivilen Luftverkehrsinfrastruktur kein neuer Verkehrslandeplatz mehr 
zugelassen werden soll. Damit wird auch die Entscheidung der Staatsregierung zu 
Fürstenfeldbruck bestätigt. Verkehrsminister Zeil: „Die Region München ist hoch verdichtet. 
Dem tragen wir Rechnung." Der Teilfortschreibungsentwurf des 
Landesentwicklungsprogramms zum Zivilen Luftverkehr in der Region München wird dem 
Bayerischen Landtag zur Zustimmung zugeleitet. 
 
 


